
 

Name des Betriebs: 

 

Betriebsanweisung 
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 (REACH) 

Stand: 04/2019 

Arbeitsbereich: Tätigkeit: Unterschrift: 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

EXAKT Waschmaschinenentkalker 
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 
 
   

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 Körperschutz: nicht erforderlich. 
Augen-/Gesichtsschutz: nicht erforderlich. 
Handschutz:  nicht erforderlich. 
Atemschutz:  nicht erforderlich. 
Verhaltensregeln: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind 
zu beachten. 
 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 

 
 

Erst- 
helfer: 
Herr/Frau 
 
 

Im Brandfall: Geeignete Löschmittel: 
CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden. 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbestän‐
digem Schaum bekämpfen. 
Auslaufen:  Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
Sonstiges:  - 
Unfalltelefon: 112 

ERSTE HILFE – Notruf 112 

 Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
Nach Hautkontakt:  Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Mit warmem Was‐
ser abspülen. 
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Was-
ser spülen. 
Nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort 
Arzthilfe zuziehen. Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. UnverzÃ¼glich Arzt 
hinzuziehen. 
Allg. Hinweise: Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt. 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

 

 

 

Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden. Entsorgung gemäß 
den behördlichen Vorschriften. 
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechen-
der Reinigung einer Wiederverwertung zugefühhrt werden. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 


